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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme eines Bürgers vom 11.04.2016 bezüglich der 
52. Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisu ng einer Sonderbaufläche 
Geflügelhaltung am Ludgerusweg im Ortsteil Osterwic k; 
Anlage I zur SV IX/364 
 
Der Hinweis auf die mit dem geplanten Betrieb verbundenen Stickstoffemissionen und eine 
möglicherweise daraus resultierende Betroffenheit des FFH-Gebietes „Sundern” wird zur 
Kenntnis genommen. 
Auf Grundlage des konkreten Vorhabens wurde auf Basis der geplanten Tierplatzzahlen ein 
Gutachten zu den mit dem Vorhaben im Umfeld verbundenen Ammoniakimmissionen und 
der Stickstoffdeposition erstellt. 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Ammoniakkonzentration aufgrund der geplanten 
Anlage an den nächstgelegenen Schutzgütern unterhalb der gem. TA Luft maximal zulässi-
gen Ammoniakkonzentration (3 μg /m3) liegt. 
In Bezug auf die Zusatzbelastung der Stickstoffdeposition (Ammoniak und Stickoxide) wurde 
festgestellt, dass auch diese deutlich unterhalb des sog. „Abschneidekriteriums” (5 kg/ha*a) 
des Stickstoffleitfadens liegt. Daher ist keine weitere Betrachtung der Stickstoffeinträge in 
Wäldern erforderlich. 
Die von der Anlage verursachten Stickstoffdepositionen auf den Flächen mit stickstoffemp-
findlichen Lebensraumtypen in FFH-Gebieten betragen weniger als 0,1 kg/ha*a und unter-
schreiten damit die Irrelevanzschwelle des LANUV-Fachvorschlags, so dass keine weitere 
Prüfung erforderlich ist. 
Eine Beeinträchtigung der FFH Gebiete durch die Planung ist daher nicht gegeben. 
Der Hinweis auf die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wird zur Kenntnis genom-
men. Die konkrete Festlegung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen erfolgt in Ab-
stimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Anregung, eine Prüfung der mit der Planung verbundenen Stickstoffemissionen durchzu-
führen wird berücksichtigt. 
 
 
 
 




